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VERPACKUNGSANWEISUNG 

Anforderung von Verpackungsmaterial  

Das Verpackungsmaterial muss so ausgeführt sein, dass ein sicherer Transport und ein 
gefahrloses Umladen mit gängigen Fördermitteln möglich ist. 

Kennzeichnung von Ware und Verpackung  

Um die Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Zulieferteilen zu gewährleisten, ist es 
erforderlich, daß die Paletteneinheiten mit gültigen Warenanhängern versehen werden.  
 
Der Warenanhänger soll sich im Layout an der VDA-Empfehlung 4902 Version 3 orientieren.  
Da von BTE vorläufig kein Barcode benötigt wird, kann die Schriftgröße entsprechend größer 
gewählt werden.  
 
In den Vordrucken müssen stets von Ihnen die nachfolgenden Angaben eingetragen werden:  
 
(1) Warenempfänger    (8) BTE-Sach-Nr.  
(2) Abladestelle, Lagerort    (9) Füllmenge  
(3) Lieferschein-Nr.    (10) Bezeichnung Lieferung  
(4) Lieferantenanschrift in Kurzform  (11) Sach-Nr. Lieferant  
(5) Gewicht netto     (12) Lieferanten-Nr.  
(6) Gewicht brutto     (14) Produktions-Datum  
(7) Anzahl Packstücke    (17) Chargen-Nr.  
 
Optional auszufüllen sind:  
(13) Änderungsstand Konstruktion  (16) Packstück-Nr.  
(15) Gefährliche Stoffe    (18) Lieferantenanschrift (Langform) 

Verpackungsanleitung  

Grundsätzlich muss die Ware so gesichert sein, dass keinerlei Beschädigungen beim Transport 
entstehen können.  
 
Die Ware muss konform der Bestell- und Liefervorschrift konserviert sein, so dass diese nicht 
korrodiert.  
 
Bei der Ausführung der Verpackung muss sichergestellt sein, dass die Ware stapelfähig ist.  
 
Die Verpackung sollte von der Größe ausgenutzt werden, d.h. die Paletten sollen vollständig und 
einheitlich mit der Ware befüllt werden (siehe nachfolgendes Beispiel).  
 
Wir freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammen arbeit mit Ihnen. 
 


